








Online

Alle angegebenen Preise verstehen sich pro Stellenausschreibung rein netto zuzüglich 
Umsatzsteuer.

Kontakt
Dominik Leicht 
+49 271 5940-323 
d.leicht@siegener-zeitung.de

Die Laufzeit der Veröffentlichung beträgt 30 Tage.Private und gewerbliche Kunden können ihre Anzeigenaufträge selbst online und 
plattformunabhängig eingeben und verwalten. Jederzeit und überall können Informa-
tionen über Abschlüsse, Sondervereinbarungen etc. eingesehen werden.

 Auto 57immo.de 57jobs.de Reisen

Bekanntschaften Fröhliche Familien 57trauer.de Sonstiges

Ihre Anzeige – ganz bequem über das Internet mit dem 24-Stunden-Anzeigen-
Online-Service. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden täglich – voller Service  
jederzeit und überall.

RUBRIKENMÄRKTE

 Stellenbörse

Ihre Stellenanzeige deutschlandweit
 für 799.- Euro platzieren wir Ihre  
 Stellenanzeige neben 57jobs.de auch  
 deutschlandweit über unseren  
 Kooperationspartner kimeta. 
 Über 22 Mio. Jobsuchanfragen auf  
 kimeta bundesweit.
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freie  
Templatewahl

Einrichtung Hohe Sicherheit
(SSL-Verschlüsselung)

Support

Websiteerstellung

Ihr Unternehmen im Netz.
immer präsent. immer aktuell. auf allen Endgeräten.

Musterwebsites abrufbar unter: templates.vorlaender.de



1.  „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 
über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden in einer Druck-
schrift zum Zweck der Verbreitung.

2.  Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln. Ist im 
Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag 
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige 
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3.  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziff. 2 genann-
ten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auf-
traggeber, unbeschadet etwaiger Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und 
dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung 
entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht. 

5.  Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in 
Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6.  Für die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in bestimmten Nummern, Ausgaben oder Plätzen 
der Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber die Gültigkeit des 
Auftrages ausdrücklich davon abhängig gemacht hat. Bei rubrizierten Anzeigen gewährleistet der 
Verlag den Abdruck in der jeweiligen Rubrik, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7.  Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere 
Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen er-
kennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht. 

8.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – 
und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen. Auch bei rechtsverbindlich bestätigten Aufträgen können An-
zeigen und Beilagen zurückgewiesen werden, wenn deren Inhalt nach pflichtgemäßem Ermessen des 
Verlages gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen oder die guten Sitten verstößt oder deren Veröf-
fentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annah-
mestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage 
eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung 
beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, wer-
den nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen
9.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der 

Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 
Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für 
den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten. Vom Auftraggeber fertig gelieferte Vorlagen werden vom Verlag nicht mehr auf 
Fehler geprüft.

10.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber 
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, 
so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. 
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und 
unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadens-
ersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorher-
sehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies 
gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines 
Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigen-
schaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch 
nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die 
Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des 
betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen 
Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verant-
wortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm 
rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht innerhalb der gesetzten Frist zurück, so gilt die Geneh-
migung zum Druck als erteilt.

12.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tat-
sächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt. 

13.  Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, werden Rechnung und Beleg sofort, möglichst 
aber vierzehn Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus 
der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht 
im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für 

vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen

14.  Bei Lastschrift erteilt der Auftraggeber dem Verlag ein SEPA-Lastschriftmandat. Der Auftraggeber sichert 

zu, für die Deckung des Kontos zu sorgen. Kosten, die aufgrund von Nichteinlösung oder Rückbuchung 

der Lastschrift entstehen, gehen zu Lasten des Auftraggebers, solange die Nichteinlösung oder die Rück-

buchung nicht durch den Verlag verursacht wurde.Der Kunde stimmt der Umwidmung bestehender, 

schriftlich vorliegender Einzugsermächtigungen in SEPA-Lastschriftmandate zu. 

15.  Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimmten Fällen, in de-

nen ein berechtigtes Interesse vorliegt, Ihre Bonität. Dazu arbeiten wir mit den Auskunfteien 

Creditreform Siegen Ernst Hain KG, Markt 39–41, 57072 Siegen, und Creditreform Boniversum 

GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, zusammen, von denen wir die dazu benötigten Da-

ten erhalten. Zu diesem Zweck übermitteln wir Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten an diese 

Auskunfteien. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung bei Creditreform erhalten Sie unter  

www.creditreform-siegen.de/EU-DSGVO und www.boniversum.de/EU-DSGVO. Bei Zahlungsver-

zug oder Stundung werden Verzugszinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag 

kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zu-

rückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter 

Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der 

Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 

ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Aus-

gleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. Bei Konkursen oder gerichtlichen 

Vergleichen entfällt jeglicher Nachlass. Im Falle einer Klage wird der auf die streitgegenständliche 

Forderung gewährte Nachlass wieder belastet.

16.  Der Verlag liefert mit Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang 

des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Be- 

legnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle 

eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung 

der Anzeige.

17.  Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu 

vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführung hat der Auftraggeber zu tragen.

18.  Aus einer Auflagenminderung kann ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im 

Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste 

oder auf andere Weise zugesicherte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht 

zugesichert ist – die durchschnittlich verkaufte Auflage des vergangenen Kalenderjahres unter-

schritten wird. Eine Auflagen-minderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, 

wenn sie

  bei einer Auflage bis zu   50 000 Exemplaren 20 v. H., 

  bei einer Auflage bis zu 100 000 Exemplaren 15 v. H., 

  bei einer Auflage bis zu 500 000 Exemplaren 10 v. H., 

  bei einer Auflage über   500 000 Exemplaren 10 v. H. beträgt.

  Darüber hinaus sind etwaige Preisminderungs- und Schadensersatzansprüche ausgeschlossen, 

wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben 

hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

19.  Bei Chiffre-Anzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die 

Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Er übernimmt darüber hinaus keine Haftung. Einschreibebriefe 

und Eilbriefe auf Chiffre-Anzeigen werden nur auf dem normalen Postwege weitergeleitet. Die Eingänge 

auf Chiffre-Anzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind,  

werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. 

Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden An-

gebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige 

Format „Großbrief“ (Gewicht 500 g) überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und 

Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegengenommen. Eine 

Entgegennahme und Weiterleitung kann dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, 

dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt. Aus Datenschutzgrün-

den kann eine telefonische Auskunft über Chiffre-Anzeigen nicht erteilt werden. Bei Abholung ist der 

Chiffre- bzw. Personalausweis vorzulegen.

20.  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die 

Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

21.  Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes 

vorsieht, der Sitz des Verlages; auch für das Mahnverfahren sowie für den Fall, dass der Wohnsitz 

oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist, ist 

als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.
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a)  Anzeigen von Handwerk, Handel und Gewerbe, deren Auftraggeber mit Hauptsitz im 
Verbreitungsgebiet der SIEGENER ZEITUNG ansässig sind, werden zum Ortspreis abge-
rechnet. Eine Provision kann Werbemittlern davon nicht gewährt werden. Diese Anzeigen 
werden jedoch provisioniert, wenn die Abrechnung zum Grundpreis erfolgt. Vorausset-
zung für eine Provisionszahlung an Werbemittler ist, dass der Auftrag unmittelbar vom 
Werbungsmittler erteilt wird, Text bzw. Druckunterlagen auch von ihm geliefert werden 
und die Abrechnung an ihn erfolgt. Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, 
sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die 
Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die 
Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.

b)  Platzierungswünsche werden nicht als bindend entgegengenommen. Sie können nur dann 
erfüllt werden, wenn technische und platzierungsmäßige Möglichkeiten bestehen. Die Auswahl 
bestimmter Textseiten und der Ausschluss von Wettbewerbsanzeigen kann nicht verbindlich 
vereinbart werden. Konkurrenzausschluss bei rubrizierten Anzeigen ist nicht möglich.

c)  Bei Änderungen der Anzeigenpreisliste treten die neuen Bedingungen auch für  
laufende Aufträge sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich andere Vereinbarungen  
getroffen sind.

d)  Bei Anzeigen und Prospektbeilagen haftet der Auftraggeber für Weiterungen und Schä-
digungen, die sich für den Verlag, insbesondere aufgrund presserechtlicher und gesetz-
licher Bestimmungen und Vorschriften, durch deren Veröffentlichung oder Mitnahme 
ergeben können. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, 
die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Be-
hauptung der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des 
jeweils gültigen Anzeigentarifs. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den 
Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- 
und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter 
freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auftrags, auch wenn er sistiert sein 
sollte, gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzei-
gen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen 
sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen 
den Verlag zu.

e)  Bei telefonisch aufgegebenen Anzeigen bzw. veranlassten Änderungen sowie bei der 
Vorlage undeutlicher Manuskripte übernimmt der Verlag keine Haftung für die Richtigkeit 
der Wiedergabe.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlags
f)  Wenn bei der Wiederholung einer Anzeige derselbe Fehler unterläuft, ohne dass nach der 

ersten Veröffentlichung eine sofortige Richtigstellung durch den Auftraggeber erfolgte, 
werden Ansprüche auf Zahlungsminderung oder Ersatz nicht anerkannt.

g)  Stornierungen sind schriftlich mit genauer Angabe des Textes und der Ausgabe spätestens 
bis zum Anzeigenschluss zu übermitteln. Abbestellungen fest bestellter Anzeigenaufträge 
kann nur in Ausnahmefällen entsprochen werden. Für bereits entstandene Herstellungs- und 
Vorbereitungsarbeiten werden 10 % der Rechnungssumme, mindestens aber 5,– Euro als 
Kostenbeitrag einbehalten bzw. in Rechnung gestellt.

h)  Anzeigen, die über Blatthöhe eine oder mehrere Textspalten beanspruchen, sind seiten-
teilig zu berechnen, wobei angeschnittene Textspalten voll zu berechnen sind.

i)  Der Verlag behält sich die Ablehnung ungeeigneter Textteilanzeigen vor, wenn nach ver-
legerischen, typografischen oder platztechnischen Gesichtspunkten eine Beeinträchti-
gung der Lesbarkeit der Textseite eintreten könnte.

j)  Bei Rubrikanzeigen behält sich der Verlag die Wahl der Schrift, der Satzanordnung, der 
Umrandung und der Platzierung vor.

k) Dem Anzeigenkunden obliegt es, die Druckunterlagen kostenfrei dem Verlag anzuliefern.

l)  Die vorliegende Anzeigenpreisliste und die Geschäftsbedingungen werden mit der Ertei-
lung des Auftrages anerkannt.

m)  Für nicht oder nicht rechtzeitig ausgeführte Anzeigen- oder Beilagenaufträge wird kein 
Schadenersatz geleistet. Im Falle höherer Gewalt oder bei Störung des Arbeitsfriedens er-
lischt jede Verpflichtung zur Erfüllung von Aufträgen und zur Leistung von Schadenersatz.

n)  Wir setzen voraus, dass Werbungsmittler für Aufträge, die sie im Namen Dritter dispo-
nieren, die volle Zahlungsverpflichtung übernehmen.

o)  Anzeigen, in denen Prospektmaterial von Parteien oder nahestehenden Gruppierungen 
angeboten werden, müssen mit voller Anschrift des Auftraggebers veröffentlicht werden.

p)  Der Verlag ist berechtigt, die für die SIEGENER ZEITUNG erteilten Anzeigenaufträge und die 
zur Verfügung gestellten Inhalte auch in Online-Diensten des Verlages zu veröffentlichen.

q)  Die ausführlichen Datenschutzhinweise finden Sie unter dokumente.vorlaender-medien-
gruppe.de
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Verbreitungsgebiet

Kreis 
Siegen-Wittgenstein

Kreis 
Altenkirchen

Wissen

Bad Berleburg

Bad Laasphe

ErndtebrückHilchenbach

Kreuztal

Wilnsdorf

Neunkirchen

Burbach

Betzdorf

Daaden

Herdorf

Kirchen

Freudenberg

Wenden

Olpe

Netphen

Siegen

Weidenau

Wingeshausen

Aue

Schüllar

Wemlighausen

Girkhausen

Diedenshausen

Wunderthausen

Alertshausen

Elsoff

Schwarzenau

Beddelhausen

Arfeld

Berghausen
Raumland

Dotzlar
Röspe

Birkelbach

Zinse Birkefehl Hemschlar
Rinthe Weidenhausen

Womelsdorf Schameder Sassenhausen
Stünzel

Balde Richstein

Amtshausen
Leimstruth

Rüppershausen

Oberndorf
Saßmannshausen Puderbach

Bermershausen

Benfe
Rückershausen

Feudingen Kunst
NiederlaaspheVolkholz

LaaspherhütteGroßenbach

Banfe
Bernshausen

Heiligenborn Hesselbach

Fischelbach

Oberndorf
Hadem

Helberhausen

Haarhausen Vormwald
Altenteich

Burgholdinghausen
Littfeld

StendenbachKrombach Müsen
Allenbach

Grund
LützelDahlbruch

Ruckersfeld
Eichen Ernsdorf

Ferndorf
Osthelden

Fellinghausen
Kredenbach Herzhausen

Oechelhausen Sohlbach

Afholderbach
Unglinghausen

Frohnhausen
Obersetzen

BuschhüttenMittelhees

Meiswinkel Buchen Bottenbach Eckmannshausen
Eschenbach

Oelgershausen Brauersdorf

Sohlbach

Niedersetzen
Langenholdinghausen

DillnhüttenBühl
Niederholzklau Geisweid Dreis-Tiefenbach

Walpersdorf

Alchen Birlenbach

Trupbach Breitenbach

Beienbach

Bürbach Volnsberg
Deuz

Nenkersdorf

Seelbach

Achenbach

Feuersbach

Grissenbach
Lahnhof

WerthenbachSalchendorf

Helgersdorf Irmgardeichen

Hainchen

Gernsdorf

FlammersbachKaan-Marienborn

Anzhausen
Niederdielfen

Rudersdorf

Obersdorf
Oberdielfen

Wilgersdorf

Eiserfeld

Eisern

Rinsdorf

WildenSalchendorf

Struthütten Zeppenfeld

Wiederstein Gilsbach

Altenseelbach

Wahlbach Würgendorf
Allendorf

Holzhausen

Flammersbach
Lützeln

Nieder-

Ober-

Dresselndorf

Lippe

Niederschelden

Büschergrund
Bottenberg

Lindenberg

Mausbach Oberheuslingen

Niederheuslingen

Dirlenbach Heisberg

Oberfischbach
Oberschelden

Niederndorf
Gosenbach

Rhode
Hohl Rehringhausen

Lütringhausen

Stachelau

NeuenkleusheimRhonard

Rüblinghausen Thieringhausen
Friedrichsthal

Altenkleusheim

ElbenSaßmicke

Gerlingen

MöllmickeHillmicke

Brün
Schönau

Girkhausen

Rothemühle

Ottfingen
Heid

Altenhof

Dörnscheid
Hünsborn

Römershagen
Oberholzklau

Steinebach
Dickendorf

Elben

Derschen
Mauden

Emmerzhausen

Biersdorf

Niederdreisbach

Friedewald

Oberdreisbach

WeitefeldElkenroth
Kausen

Schutzbach

Sassenroth

Grünebach

Molzhain

Steineroth

DauersbergAlsdorf
Scheuerfeld

Bruche Dermbach

Offhausen
HerkersdorfWallmenroth

Katzenbach Brachbach

Mudersbach
Birken

Wehbach
Freusburg

Wingendorf

Niederschelderhütte
Niederfischbach

Fischbacherhütte

Harbach
Oberasdorf

Plittershagen

Friesenhagen

Hohenhain

4

45

45

Schmallenberg

Biedenkopf

Dillenburg

FrankfurtAltenkirchen

Drolshagen

Bad Berleburg

Bad Laasphe

ErndtebrückHilchenbach
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Katzwinkel

Birken- 
Honigsessen

Hövels

Fensdorf
Haigerseelbach

Kirchhundem

Geschäftsstellen 

Ausgabe Altenkirchen 

Ausgabe Olpe 

Ausgabe Wittgenstein                   

Ausgabe Siegen

Winterberg
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